
 

 

 

Infektions- und Arbeitsschutz Waldgrundschule Hohen Neuendorf im Zusammenhang mit dem 

Corona-Virus SARS-CoV-21C0VID-19 (Ergänzung zum Hygieneplan) für das Schuljahr 2022/23 

(in Anlehnung an die Vorgaben des MBJS) 
Stand 23. August 2022 

 

1. Allgemeines 

1.1 Sicherheit und Gesundheit in der Schule 

Verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen und Schüler (nachfolgend als SuS 

bezeichnet), Lehrkräfte sowie des nichtpädagogischen Personals in öffentlichen Schulen sind zum ei-

nen der Schulsachkostenträger, zum anderen der Schulhoheitsträger, der diese Aufgabe auf die Schul-

leiterin bzw. den Schulleiter delegiert hat. 

Die vorliegenden Bestimmungen und Empfehlungen stellen in der derzeitigen pandemischen COVID-

19-Situation eine aktuelle Ergänzung zum Rahmenhygieneplan dar und orientieren sich in den Grund-

zügen an der aktuellen Vorlage des MBJS vom 21.06.2022 („Sicherheit und Gesundheit in den Schulen 

in Brandenburg [Ergänzend zum Hygieneplan]“) und an der jeweils gültigen Verordnung über befristete 

Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 im Land Brandenburg so-

wie den entsprechenden Vorgaben des MBJS zur Schul- und Unterrichtsorganisation. 

 

1.2 Zielstellung 

Mit dem Ziel der Erreichung eines größtmöglichen Schutzes der Beschäftigten sowie der Schülerinnen 

und Schüler in den öffentlichen Schulen und den Schulen in freier Trägerschaft im Land Brandenburg 

vor Ansteckung mit dem Corona-Virus während des Schulbetriebs werden vom zuständigen Ministerium 

für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) besondere Hygienestandards 

und Maßnahmen des Arbeitsschutzes für den Zeitraum der Corona-Epidemie festgelegt. 

Diese sind in den Schulen eigenverantwortlich umzusetzen. Bestehende Anforderungen aus schuli-

schen Hygieneplänen und aus dem staatlichem Arbeitsschutzrecht bzw. dem Unfallversicherungsrecht 

bleiben unberührt. 

 

1.3 Verantwortung  

Der Schulsachkostenträger ist verantwortlich für die sichere Gestaltung und Unterhaltung der Schulge-

bäude, der schulischen Freiflächen, der Einrichtungen sowie der Lern- und Lehrmittel. Er ist zudem ver-

antwortlich für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten, wie Schulverwaltungspersonal und 

Hausmeisterinnen bzw. Hausmeister sowie der Schülerinnen und Schüler. 

Der Schulleiter ist verantwortlich für die Umsetzung der Schulvorschriften und für die Sicherheit und Ge-

sundheit der Beschäftigten des Schulhoheitsträgers, also vor allem der Lehrkräfte sowie der Schülerin-

nen und Schüler. Somit nehmen in öffentlichen Schulen zwei Arbeitgeber bzw. Dienstherrn die Verant-

wortung für Sicherheit und Gesundheit wahr. 

 

2. Infektionsschutz  

2.1 Meldepflicht  

Aufgrund von § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als 

auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.  
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2.2 Ergänzung des Rahmenhygieneplans  

Alle Schulen verfügen nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schulischen Hy-

gieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch 

ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und alle an Schule Beteiligten 

beizutragen.  

Die vorliegenden Bestimmungen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 und 

anderen ansteckenden Infektionskrankheiten dienen als Ergänzung zum Musterhygieneplan, der allen 

Schulen des Landes zur Verfügung gestellt wurde. Der Schulleiter sowie Pädagoginnen und Pädago-

gen gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schü-

ler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.  

Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren re-

gelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygiene-

hinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts zu beachten.  

Über die Hygienemaßnahmen werden das Personal, die SuS und die Erziehungsberechtigten auf je-

weils geeignete Weise (Belehrung, Übersendung der aktuellen Ergänzungen zum Hygieneplan) unter-

richtet.  

 

2.3 Persönliche Hygiene  

 Fernbleiben bei Krankheitszeichen: Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen (Trockener 

Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, 

Halsschmerzen u.a.) müssen betroffene Personen der Schule fernbleiben. 

 Distanzgebot: Das Distanzgebot zwischen den Lehrkräften und zwischen Lehrkräften und El-

tern oder sonstigen Besuchern oder Praktikanten sowie den SuS sollte möglichst eingehalten 

werden.  

 Kontakt: Es ist zu vermeiden, mit den Händen ins eigene (und fremde) Gesicht zu fassen, be-

sonders die Berührung von Schleimhäuten im Mund und Nasenbereich ist möglichst zu unter-

lassen. Zur Begrüßung wird auf das Händeschütteln oder die Umarmung verzichtet.  

 Händehygiene: Das regelmäßige Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach dem Nasen-

putzen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Abnehmen der Mund-

Nasen-Maske, nach dem Toilettengang, vor dem Essen, nach der großen Pause ist unverzicht-

barer Bestandteil des schulischen Alltags. 

 Husten- und Niesetikette: Sollte gehustet oder geniest werden müssen, sollte Abstand zu ande-

ren Personen gehalten werden.  Gehustet und geniest wird grundsätzlich in die Armbeuge. 

 

2.4 Masken-Gebot 

Gemäß der aktuell gültigen Regelungen im Land Brandenburg besteht derzeit keine Maskenpflicht in 

den Schulen im Innen- und Außenbereich. Diese Regelung wird ggf. entsprechend des Infektionsge-

schehens angepasst. 

 

2.5 Testpflicht 

Alle ungeimpften und nicht genesenen SuS, Lehrkräfte, sowie weiteres Personal der Schule testen sich 

in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien montags, mittwochs und freitags vor Schulbeginn 

selbst und bestätigt den Test (bei SuS Unterschrift der Erziehungsberechtigten).  
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3.  Arbeitsschutz 

3.1 Gefährdungsbeurteilung 

Die aufgeführten Maßnahmen des Arbeitsschutzes stellen Mindestmaßnahmen dar. Je nach aktueller 

Situation (Risikoeinschätzung gemäß 7-Tages-Inzidenzen des Landes/ des Landkreises, der Kom-

mune) und Gegebenheiten an unserer Schule können weitergehende Maßnahmen erforderlich sein. 

Dabei ist die Rangfolge der Schutzmaßnahmen im Arbeitsschutz (technisch vor organisatorisch vor per-

sönlich) zu beachten. 

Bei der Durchführung bzw. Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz ist 

bei Bedarf die fachkundige Unterstützung durch die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt und die Fach-

kraft für Arbeitssicherheit einzuholen. Zu den beruflich bedingt erhöhten Infektionsrisiken für Beschäf-

tigte in Schulen stehen Muster für die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung bereit, welche auf 

der Formulardatenbank des Bildungsservers Berlin-Brandenburg hinterlegt sind. 

 

3.2 Räume (Gestaltung der Lern-, Lehr- und Arbeitsplätze) 

Bewährte Regelungen zur Einhaltung des Abstandsgebotes sollten, entsprechend der räumlichen 

Möglichkeiten, beibehalten werden: 

 Das Distanzgebot zwischen den Lehrkräften sowie zwischen den Lehrkräften und sonstigem Perso-

nal an den Schulen sollte weiterhin eingehalten werden.  

 Der Lehrertisch oder das Lehrerpult in den Unterrichtsräumen soll nach Möglichkeit so angeordnet 

werden, dass der Mindestabstand von 1,5 m zur ersten Sitzreihe eingehalten werden kann.  

 Für das Sekretariat als Anlaufstation für zahlreiche schulische Belange sind je nach Situation vor 

Ort besondere Vorkehrungen zu treffen. Hier gilt die Vorgabe, den Raum nur einzeln zu betreten, 

damit der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet werden kann.  

 Der Wechsel von Klassenräumen wird nach Möglichkeit auf ein Minimum begrenzt 

3.3 Lüftung 

Besondere Bedeutung hat das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausge-

tauscht und Aerosolansammlungen entgegengewirkt wird. 

Das Lüften (Stoßlüftung bzw. Querlüftung der Räume durch vollständig geöffnete Fenster) in jedem 

Raum geschieht regelmäßig während des Unterrichtes und in den Pausen. Eine Fensterlüftung ist vor 

jeder Raumnutzung und beim Verlassen umzusetzen. Aus Sicherheitsgründen müssen die Fenster für 

die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Ventilatoren usw. dürfen nicht eingesetzt 

werden.  

 

3.4 Pausen 

Große Pausen: 

Große Pausen werden wie gewohnt im Freien durchgeführt.  

Die großen Pausen finden grundsätzlich auf dem Schulhof statt.  

Ein unkontrolliertes Bewegen der Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude während der Pausen ist 

zu vermeiden. Das Aufsuchen des Hofes, ggf. der Fachräume oder der Sporthalle erfolgt stets gruppen-

weise unter Aufsicht der entsprechenden Lehrkraft.  

Dazu wird die Klasse als gesamte Gruppe von der Lehrkraft, die in der darauffolgenden Stunde Unter-

richt hat, am Treffpunkt abgeholt und in den Klassen – oder ggf. Fachraum geleitet.  
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Kleine Pausen: 

Kleine Pausen finden wie gewohnt in den jeweiligen Räumen statt. Erfolgt nach einer Unterrichtsstunde 

ein Raumwechsel, so ist dieser durch die Lehrkraft durchzuführen, die in der darauffolgenden Stunde 

mit der Klasse Unterricht hat. 

  

3.5 Essensversorgung 

 Vor Eintritt und Nutzung der Speiseräume sind die Maßnahmen zur Handhygiene umzusetzen, 

Fensterlüftung (Stoßlüftung) ist im Speiseraum regelmäßig —mindestens halbstündig- notwendig. 

 Besteck und Geschirr dürfen nicht von den Nutzern selbsttätig aus offen zugänglichen Besteckkäs-

ten und Anrichten entnommen werden. Die Übergabe erfolgt durch das Kantinenpersonal. 

 

3.6 Sanitärbereiche 

 Es sind ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen zur Verfügung zu stellen. Dazu zählen auch 

vorhandene Waschbecken in den Unterrichtsräumen.  

 Für alle Waschgelegenheiten müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher be-

reitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden.  

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken (auch in den Klassen- und Teilungsräumen) sowie Fußbö-

den sind arbeitstäglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist 

nach Entfernung der Kontamination zu desinfizieren.  

 

3.7 Reinigung  

 Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung) ist zu 

beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische 

Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden 

der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.  

 In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, 

welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und Verschmut-

zungen mechanisch entfernt werden sollen.  

 Handläufe von Treppen, Türklinken, Fenstergriffe, Schalter sind regelmäßig zu reinigen. 

 

3.8 Gegenstände/ Arbeitsmittel  

 Soweit möglich sind notwendige Arbeitsmittel (Schulbücher u.a. Lernmittel) den Schülerinnen und 

Schülern sowie den Lehrkräften persönlich zuzuweisen. Materialien, die von mehreren Schülern ge-

nutzt werden (Tablets, Musikinstrumente, Modelle im Nawi-, Gewi- und Sachunterricht, Geräte usw.) 

sind nach Gebrauch von der Lehrkraft für den Nachnutzer zu reinigen. Bei schwer zu reinigenden 

Materialien in Mehrfachnutzung ist auf das gründliche Händewaschen und die persönliche Hygiene 

vor und nach der Nutzung besonders zu achten. 

 Die Benutzung von technischen Arbeitsmitteln (bspw. Whiteboards, interaktive Tafeln, OH-Projekto-

ren, Rekorder) soll nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft erfolgen. Nach der Benutzung sind die 

Arbeitsmittel zu reinigen. 

 

4.  Betreuungsgrundsätze 

Voraussetzung für einen wirksamen Infektions- und Gesundheitsschutz ist es, dass ausschließlich ge-

sunde Schülerinnen und Schüler ohne Anzeichen der Krankheit COVID-19 betreut werden. Das gilt 
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auch für Beschäftigten während der Betreuung der Schülerinnen und Schüler oder für andere im Schul-

betrieb beschäftigte Personen. 

Den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler wird die jeweils aktuelle Ergänzung des Hygieneplans über 

die Schul-Homepage zugänglich gemacht. Sie weisen verbindlich mit ihrer Unterschrift nach, den Inhalt 

zur Kenntnis genommen zu haben und umzusetzen, Schülerinnen und Schüler mit für Covid-19 typischen 

Krankheitssymptomen oder bei Auftreten von COVID-19 verdächtigen Erkrankungsfällen im direkten fa-

miliären Umfeld nicht in die Schule zu bringen bzw. zu schicken. Die Schülerinnen und Schüler werden 

in der ersten Schulwoche und regelmäßig nach Änderungen umfassend über den Inhalt der aktuellen 

Ergänzung des Hygieneplans aktenkundig belehrt.  

 

4.1 Auftreten von Krankheitszeichen 

Die Krankheitsverläufe bei einer SARS-CoV-2-Infektion sind meist unspezifisch, vielfältig und variieren 

stark, es gibt also keinen „typischen" Krankheitsverlauf. 

Krankheitssymptome können bei Kindern geringer ausgeprägt sein als bei Erwachsenen, deshalb sollen 

beim Auftreten von Krankheitszeichen bei Schülerinnen und Schüler umgehend die betreffenden Eltern 

benachrichtigt und Maßnahmen zur Abklärung der Symptome besprochen werden. 

Zeigen sich Krankheitszeichen bei Beschäftigten während des Schulbetriebs, ist die Arbeitstätigkeit so-

fort zu beenden. Die oder der Beschäftigte soll sich unverzüglich an den Hausarzt, den ärztlichen Be-

reitschaftsdienst oder das zuständige Gesundheitsamt wenden. 

Die Elternschaft der Schule wird gebeten, nur gesunde Kinder zur Schule zu schicken.  

 

5. Unterricht / Unterrichtsformen 

Der Unterricht findet mit Präsenzpflicht im Regelbetrieb (§41 BbgSchulG) nach Stundentafel statt. 

Der Unterricht in Musik und Sport kann uneingeschränkt und unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene-

standards durchgeführt werden. Auf eine regelmäßige Belüftung der Fachräume ist zu achten. 

Schulische Wettbewerbe werde planmäßig durchgeführt. 

 

6. Konferenzen und Gremienarbeit und Gespräche 

Alle Sitzungen und Beratungsgespräche in Form von Präsenzveranstaltungen können ohne Einschrän-

kung unter Beachtung des Hygieneplans der Schule durchgeführt werden. Auf eine ausreichende Lüf-

tung der Räume ist zu achten. 

 

7. Risikogruppen  

7.1 Lehrkräfte und sonstige pädagogische Mitarbeiter_innen  

Beschäftigte ohne unten genannte Vorerkrankungen oder Therapien verrichten ihren Dienst grundsätz-

lich in den Schulen. Das Gleiche gilt für schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Personen. Das 

Alter oder eine Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerhöhenden Erkrankung bietet kei-

nen Grund dafür, dass diese Personen nicht in Schulen eingesetzt werden können. Angesichts der ak-

tuellen COVID-19 Infektionslage besteht keine Einschränkung hinsichtlich des gesamten schulischen 

Personaleinsatzes vor Ort in der Schule einschließlich Teilnahme am Präsenzunterricht. Die möglichen 

Infektionsrisiken entsprechen den allgemeinen Lebensrisiken. 

Prinzipiell besteht in jeder Schule die Möglichkeit, sich durch die Einhaltung der o.g. Infektionsschutz- 

und Hygienemaßnahmen sowie das Einhalten des Mindestabstands zu den Schülerinnen und Schülern 

sowie anderen Personen zu schützen. 
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Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob bei bestimmten Vorerkrankungen und nachweisbaren Endorganschä-

den als zusätzlicher Risikofaktor für einen komplizierten COVID-19 Verlauf ein Einsatz im Präsenzunter-

richt insbesondere bei steigenden Inzidenzen- möglich ist. Dabei sind die folgenden Erkrankungen in 

den Blick zu nehmen, die bei der Beurteilung des individuellen Risikos von Beschäftigten berücksichtigt 

werden sollen. Die Aufzählung der Erkrankungen ist nicht vollzählig und nicht abschließend. 

 Chronische Herzerkrankung mit Endorganschaden (dauerhaft therapiebedürftig), z. B. ischämische 

Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, 

 arterielle Hypertonie mit bestehenden Endorganschäden (insbesondere chronische Herzinsuffizienz, 

chronische Niereninsuffizienz) oder schwer einstellbarem Hypertonus, 

 funktionelle oder strukturelle chronische Lungenkrankheit, welche eine dauerhafte tägliche Medika-

tion benötigt (COPD, Mucoviscidose, pulmonale Hypertonie), 

 chronische Lebererkrankungen mit Organumbau, 

 Diabetes mellitus (Typ 1 oder 11) mit Endorganschäden, 

 ausgeprägte Adipositas (BMI> =40), 

 Krebserkrankungen (Onkologische Pharmakotherapie innerhalb der letzten 6 Monate; Strahlenthera-

pie innerhalb der letzten 6 Monate), 

 ein geschwächtes Immunsystem (z, B, aufgrund einer Erkrankung oder in Folge bestimmter Operati-

onen (Splenektomie: Milzentfernung), die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die re-

gelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr deutlich beeinflussen und herabset-

zen können, wie z.B. Cortison), 

 sonstige schwere Erkrankungen mit funktionellen oder körperlichen Einschränkungen, die einen 

schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 annehmen lassen. 

 

Die Zugehörigkeit zu einer der oben genannten Risikogruppen ist durch ein ärztliches Attest nachzuwei-

sen. Näheres zum Nachweis wird in Bezug auf die Lehrkräfte und das sonstige pädagogische Personal 

durch das für Schule zuständige Ministerium bestimmt, die ärztliche Feststellung zur Einschätzung der 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe trifft weder eine Aussage über die Art der Erkrankung oder ein indi-

viduelles Infektionsrisiko noch über die tatsächliche Schwere einer möglichen Erkrankung an COVID-

19. 

Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes in Hinblick auf generelle bzw. 

individuelle Beschäftigungsverbote sowie etwaige landesspezifische Regelungen. Grundsätzlich nicht 

berücksichtigungsfähig sind die individuellen Risiken von Haushaltsangehörigen, weil dies allein der pri-

vaten Sphäre zuzurechnen ist. 

 

7.2 Schülerinnen und Schüler 

Auch SuS mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht. Eine generelle Zuordnung zu einer Risi-

kogruppe für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht nicht möglich. 

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder und Ju-

gendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein höhe-

res Risiko für eine schwerere COVID-19-Erkrankung zu fürchten haben, als es dem allgemeinen Le-

bensrisiko entspricht. 

Einer medizinischen Risikogruppe bezüglich COVID-19 können Schülerinnen und Schüler insbesondere 

zuzuordnen sein, wenn sie vergleichbar erkrankt sind wie in Punkt 7.1 Lehrkräfte und sonstige pädago-

gische Mitarbeiter*innen angegeben.  
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Die Zugehörigkeit eines Haushaltsangehörigen zu einer medizinischen Risikogruppe stellt grundsätzlich 

keine Begründung dafür dar, dass Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen o-

der die allgemeine Schülerbeförderung nutzen können. 

Im Einzelfall muss durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen 

und Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesund-

heitliche Risiko eine längere Abwesenheit der Schülerin oder des Schülers vom Präsenzunterricht im 

Regelbetrieb medizinisch erforderlich macht. 

Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb für medizinisch erforderlich gehalten, ist ein 

schriftlicher Antrag an die Schule zu stellen, der ein ärztliches Attest beinhaltet. Dieses Attest gibt Aus-

kunft darüber, dass das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit der 

Schülerin oder des Schülers vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb medizinisch erforderlich macht. Die 

betroffenen SuS erhalten nach einem positiven Bescheid der Schule ein Angebot im Distanzlernen/ Dis-

tanzunterricht, das jedoch nicht in der voll umfänglichen Form des bis 19.02.2021 erteilen Distanzunter-

richts erfolgen kann. Es orientiert sich an den Regelungen der VV-Kranke Schüler . 

 

8. Eltern und schulfremde Personen 

Der Aufenthalt und Besuch von Externen in der Schule (z. B. Erziehungsberechtigte, Ehrenamtliche) 

sollte auf ein Minimum beschränkt werden. Davon ausgenommen sind Vertreterinnen und Vertreter von 

Behörden, die die Schule im Rahmen ihrer Tätigkeit aufsuchen müssen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, 

Jugendamt, Überwachungsbehörden) sowie Mitarbeiter von Firmen, die im Auftrag der Schule handeln. 

Der Einsatz von Praktikant_innen an der Schule wird auf ein für das Studium notwendige Minimum re-

duziert. An den Eingängen zu den Schulgebäuden werden alle schulfremden Besucher aufgefordert, 

sich als erstes im Sekretariat der Schule zu melden. 

Für Elternkontakte sind auch telefonische Sprechstunden und oder eine Kommunikation über den 

dienstlichen E-Mail-Verkehr (vorname.nachname@lk.brandenburg.de) möglich.  

  

9. Erste Hilfe 

Erste Hilfe muss im Notfall geleistet werden. Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich selbst zu 

schützen, z. B. bei der Absicherung einer Unfallstelle oder durch das Benutzen von Einmalhandschu-

hen bei der Versorgung von Wunden. Diese Regel gilt unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie.  

Wenn im Zuge einer Erste Hilfe Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich ist, steht in 

erster Linie die Herzdruckmassage im Vordergrund.  

 

10. Brandschutz 

Im Falle von Evakuierungsmaßnahmen oder anderen Notsituationen (z.B. Amok) haben die Maßnah-

men der Personenrettung Vorrang vor den Infektionsschutzmaßnahmen. 

Die Funktion von Brandschutzeinrichtungen, z. B. Brandschutztüren, darf in keinem Fall außer Kraft ge-

setzt werden. 

 

11. Unterrichtung/ Aufklärung 

Der Schulleiter hat in der Funktion des Arbeitgebers (DAÜVV, Punkt. 5) nach Arbeitsschutzgesetz und 

Biostoffverordnung grundsätzlich die Verpflichtung, die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der 

Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzu-

leiten.  

mailto:vorname.nachname@lk.brandenburg.de
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Der Schulleiter stellt sicher, das Personal, die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtig-

ten über die Hygienemaßnahmen und zum hygienischen Verhalten am Arbeitsplatz Schule auf jeweils 

geeignete Weise zu unterrichten und zu dokumentieren.  

Die Kinder werden daher über wesentliche Inhalte des Hygienekonzeptes an den ersten Schultagen be-

lehrt. Die Erziehungsberechtigten erhalten auf unsere Homepage Kenntnis über den Hygieneplan. Alle 

Beschäftigten der Schulen, der Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regelmä-

ßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise 

der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.  

Eltern, Erziehungsberechtigte, Personensorgeberechtigte sollen wissen, dass in der Schule durch enge, 

nur eingeschränkt kontrollierbare Gesichts- und Körperkontakte insbesondere zwischen Lehrkräften und 

sonstigem pädagogischen Personal sowie den Schülerinnen und Schüler Risiken der Ansteckung durch 

asymptomatische COVID-19 Träger bestehen. 

Asymptomatische Virusausscheider (Schülerinnen und Schüler u/o Lehrkräfte/pädagogisches Personal 

u/o Besucher) können durch enge Kontakte andere Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte/pädago-

gisches Personal mit COVID-19 anstecken. Bei positiven COVID-19 Nachweisen werden für die be-

troffenen Personen häusliche Quarantänemaßnahmen von mid.5 Tagen (bei schulischem Personal mit 

ärztlichem Attest) bzw. bis zur Genesung notwendig. 

 

12. Leistungsbewertung  

Die Leistungsbewertung erfolgt nach der Fassung der VV Leistungsbewertung vom 11.03.2021. 

Für besonders gefährdete SuS, die laut ärztl. Attest nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können gel-

ten die Regelungen der VV-Kranke Schüler  
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